
Kundendienstvertrag für Holzfenster und Holzaußentüren

 Zwischen

-nachstehend Auftraggeber genannt-

und der Firma

-nachstehend Auftragnehmer genannt-

gesa Hausrenovierung GmbH, Am Gewerbegebiet 3, 08344 Grünhain-Beierfeld

wird folgender Wartungsvertrag geschlossen.

 Die Wartung und Funktionskontrolle nachstehender Holzfenster und Holzaußentüren erfolgt alle 2 Jahre, 

spätestens bis zum 1. Oktober.

x Holzfenster Anzahl:

x Holz-/Kunststoffaußentür Anzahl:

 Der Vertrag beinhaltet folgende Arbeiten:

1. Funktionskontrolle X Dichtungen

2. Überprüfung X Siliconfugen, Lasur, Gebäudeanschlüsse innen und außen

3. Wartung X Beschläge nachstellen und ölen

4. Funktionelle Übergabe an den Auftraggeber

 Der jährliche Pauschalpreis für die Wartung, Überprüfung und Funktionskontrolle beträgt

7,50 EURO zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. X je Holzfensterflügel

10,00 EURO zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. X je Außentürenflügel

Alle darüber hinausgehenden Reparaturarbeiten sowie das Auswechseln defekter Beschläge sind nicht im 

Wartungsvertrag enthalten. Diese Arbeiten und das benötigte Material werden nach Aufwand gesondert 

berechnet.

 Der Vertrag kann mit einer Frist von einem Monat zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden.

Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Erfolgt keine Kündigung, so verlängert sich der Vertrag jeweils

um ein Jahr.

 Zusätzliche Vereinbarungen:

Fahrtkosten 0,90 € / km für Hin- und Rückfahrt.

Auftragnehmer Auftraggeber

, den

Zutreffendes bitte ankreuzen (X) oder ausfüllen.


